
Satzung der Stadt Oberhausen 

über die Kindertagespflege vom 01.07.2021 

 
 
Der Rat der Stadt Oberhausen hat in seiner Sitzung am 28.06.2021 folgende Satzung be-
schlossen:  
 

§ 1 

Rechtliche Grundlagen 

 
Der gesetzliche Rahmen der Kindertagespflege wird bundesrechtlich durch die Regelungen 
des Achten Buches des Sozialgesetzbuches (SGB VIII) vorgegeben. Gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 3 
SGB VIII gehört die Kindertagespflege zu den Leistungen der Jugendhilfe und ist kommunale 
Pflichtaufgabe. Landesrechtlich werden die Bundesvorschriften durch das Gesetz zur frühen 
Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz) - Sechstes Gesetz zur 
Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch – ergänzt und konkretisiert.  
 

§ 2 

Anspruchsberechtigter Personenkreis 

 

(1) Grundvoraussetzung für die Förderung in Kindertagespflege nach dieser Satzung ist 
die örtliche Zuständigkeit der Stadt Oberhausen gemäß § 86 SGB VIII. Diese liegt 
insbesondere vor, wenn der gewöhnliche Aufenthalt der Erziehungsberechtigten in 
Oberhausen ist.  

(2) Kindertagespflege ist in erster Linie eine Leistung für Kinder, die das dritte Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben. Eine Förderung erfolgt unter den Voraussetzungen des § 
24 SGB VIII. Der Förderanspruch ist hinsichtlich der Förderangebote nach Altersstu-
fen differenziert ausgestaltet.  

(3)  Zur Förderung der Kindertagespflege für ein unter einjähriges Kind oder im Falle der 
ergänzenden Kindertagespflege zur Kindertageseinrichtung bzw. zur Ganztagsschule 
ist von den Erziehungsberechtigten ein entsprechender Nachweis zur Betreuungs-
notwendigkeit vorzulegen. Ein Nachweis der Betreuungsnotwendigkeit ist ebenso für 
die Inanspruchnahme zeitlich flexibler Angebotsformen in der Kindertagespflege von 
den Erziehungsberechtigen zu erbringen.  

(4) Ergänzende Kindertagespflege hat Nachrang zur Betreuung in einer Kindertagesein-
richtung oder der Ganztagsschule. Ein Nachweis über den Betreuungsumfang des 
Kindes in der jeweiligen Institution ist erforderlich.  

 
§ 3 

Betreuungsumfang 

 
(1) Der Umfang der täglichen Förderung richtet sich gem. § 3 Abs. 3 S. 1 KiBiz nach dem 

individuellen Bedarf. Der individuelle Bedarf wird seitens der Fachstelle Kindertages-
pflege der Stadt Oberhausen unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben und 
der durch die Erziehungsberechtigten nachgewiesenen bedarfsbegründenden Um-
stände gemäß § 2 Abs. 3 im Sinne des Kindeswohls festgestellt.    

(2) Der Betreuungsumfang in der Kindertagespflege gliedert sich in vier mögliche Be-
treuungspauschalen: 
 Bis zu 15 Stunden wöchentlich 
 Bis zu 25 Stunden wöchentlich 
 Bis zu 35 Stunden wöchentlich 
 Bis zu 45 Stunden wöchentlich 
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(3) Die wöchentliche Mindestbetreuungszeit in der Kindertagespflege, die durch die Stadt 
Oberhausen gefördert wird, beträgt 5 Stunden.  

(4) Die Höchstbetreuungszeit für Kinder in Kindertagespflege soll in der Regel 45 Stun-
den wöchentlich und in der ergänzenden Kindertagespflege (Vgl. § 2 Abs. 3) in der 
Regel insgesamt 60 Stunden wöchentlich nicht überschreiten. Ein weitergehender 
Bedarf wird nur in begründeten Ausnahmefällen anerkannt.  

(5) Kann die wöchentliche Betreuungszeit des  Kindes bei Antragstellung nicht konkret 
angegeben werden, beispielsweise aufgrund von Schichtarbeit der Erziehungsbe-
rechtigten, oder soll die Betreuungszeit 45 Stunden wöchentlich überschreiten, wird 
von der Kindertagespflegeperson und den Erziehungsberechtigten in den ersten drei 
Betreuungsmonaten ein Stundenprotokoll geführt. Anhand des von der Kindertages-
pflegeperson und den Erziehungsberechtigten unterschriebenen Stundenprotokolls 
wird seitens der Fachstelle Kindertagespflege der Stadt Oberhausen die Stunden-
pauschale ermittelt und die ursprüngliche Bewilligung ggf. korrigiert. 

 
§ 4 

Antragsverfahren, Dauer  

der Förderung 

 

(1)  Der Antrag auf finanzielle Förderung (Geldleistung gem. § 23 Abs. 2 SGB VIII) der 
Kindertagespflege ist von der Kindertagespflegeperson und den Erziehungsberechtig-
ten schriftlich, spätestens in dem Monat vor Betreuungsbeginn, mit den von der Stadt 
Oberhausen zur Verfügung gestellten, vollständig ausgefüllten Antragsvordrucken bei 
der Fachstelle Kindertagespflege der Stadt Oberhausen zu stellen.  

(2) Neben dem Antrag auf finanzielle Förderung wird empfohlen, einen privatrechtlichen 
Vertrag zwischen Kindertagespflegeperson und Erziehungsberechtigten schriftlich 
abzuschließen. Hierzu stellt die Fachstelle Kindertagespflege der Stadt Oberhausen 
ein Muster zur Verfügung, das zur Verwendung empfohlen wird, aber nicht verpflich-
tend ist. 

(3) Die geförderte Kindertagespflege beginnt grundsätzlich zum 01. eines Monats und 
kann nur in begründeten Ausnahmefällen zu einem späteren Zeitpunkt eines Monats 
genehmigt werden. 

(4) Grundsätzlich ist es möglich, dass die durch die Stadt Oberhausen finanziell geför-
derte Kindertagespflege bis zu einem Monat vor Erfüllung der Anspruchsvorausset-
zungen des § 24 SGB VIII gewährt wird, um beispielsweise bei Aufnahme einer Er-
werbstätigkeit durch die Erziehungsberechtigten eine Eingewöhnung des Kindes bei 
der Kindertagespflegeperson sicherzustellen. § 2 Abs. 3 gilt entsprechend.  

(5) Ein Antrag auf finanzielle Förderung wird in der Regel bis zum 31.07. des Kalender-
jahres bewilligt, in dem das Kind mit Ablauf des Kindergartenjahres das 3. Lebensjahr 
vollendet. Der Bewilligungszeitraum kann – sofern entsprechend beantragt – für ei-
nen anderen Zeitraum festgelegt werden.  

(6) Der Bewilligungszeitraum ergibt sich immer aus dem Bewilligungsbescheid an die 
Kindertagespflegepersonen und die Erziehungsberechtigten. Soll das Betreuungs-
verhältnis vorzeitig beendet werden, muss eine Kündigung des privatrechtlichen Be-
treuungsvertrages erfolgen sowie unverzüglich eine schriftliche Mitteilung hierüber an 
die Fachstelle Kindertagespflege.   

(7) Die Kindertagespflegeperson und/oder die Erziehungsberechtigten sind verpflichtet, 
eine Beendigung des Betreuungsverhältnisses unverzüglich der Fachstelle Kinderta-
gespflege mitzuteilen. Die Förderung durch die Stadt Oberhausen endet mit Ablauf 
des auf die Mitteilung folgenden Monats. Bis zum Ablauf des Folgemonats wird 
grundsätzlich kein neues Betreuungsverhältnis durch die Stadt Oberhausen geför-
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dert. Abweichende Regelungen sind im gegenseitigen Einvernehmen möglich, insbe-
sondere wenn die bisherige Kindertagespflegeperson ein neues Kind aufnimmt.  

(8) Sofern bis 1 Woche vor Ablauf des ersten Betreuungsmonats (Eingewöhnungszeit) 
von den Eltern und/oder der Kindertagespflegeperson mitgeteilt wird, dass das Be-
treuungsverhältnis nicht fortgesetzt werden soll, endet die Förderung mit Ablauf die-
ses Monats.  

(9) Die Förderung der Kindertagespflege endet immer zum Monatsende. 
 

§ 5 

Erlaubnis zur Kindertagespflege  

 
(1) Die Erlaubnis zur Kindertagespflege ist zu erteilen, wenn die Person im Sinne des § 

43 SGB VIII geeignet ist.   
(2) Die Eignung wird durch die Fachstelle Kindertagespflege der Stadt Oberhausen ins-

besondere in persönlichen Gesprächen, durch Prüfung der erforderlichen Unterlagen 
und durch Hausbesuche festgestellt. Sie liegt vor, wenn die formalen sowie die  per-
sönlichen, fachlichen und räumlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Die Stadt Ober-
hausen orientiert sich bei der Beurteilung der Eignung u.a. an den vom Deutschen 
Jugendinstitut e.V. herausgegebenen Empfehlungen.  

(3) Folgende Voraussetzungen und Unterlagen müssen im Rahmen der Eignungsprü-
fung bei der erstmaligen Erteilung einer Pflegeerlaubnis durch die Stadt Oberhausen 
gegeben sein bzw. vorgelegt werden: 
1. Mindestalter 21 Jahre, ggf. Einzelfallentscheidung,  
2. Bewerbungsschreiben inklusive Lebenslauf, Foto, Kopie eines Abschlusszeugnis-

ses (mindestens Hauptschulabschluss),  
3. Ausgefüllter Fragebogen der Stadt Oberhausen,  
4. Zertifikat zur Kindertagespflegeperson nach dem Standard des vom Deutschen 

Jugendinstitut entwickelten Lehrplans zur Kindertagespflege (im Folgenden DJI-
Curriculum genannt) bzw. nach dem vom Deutschen Jugendinstitut entwickelten 
Kompetenzorientierten Qualifizierungshandbuch Kindertagespflege (im Folgenden 
QHB genannt); Näheres regelt § 8, 

5. Einverständniserklärung für die Anfrage bei der Erzieherischen Jugendhilfe des 
Jugendamtes der Stadt Oberhausen, 

6. Empfangsbestätigung und Erklärung über die Mitwirkung gem. § 8a SGB VIII, 
7. Ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis nach §§ 30 Abs. 5, 30a Abs. 1 

Bundeszentralregistergesetz; bei Kindertagespflege im Haushalt der Kindertages-
pflegepersonen für alle im Haushalt lebenden Personen ab 14 Jahren, 

8. Nachweis über eine amtsärztliche Untersuchung; bei Kindertagespflege im Haus-
halt der Kindertagespflegeperson für alle im Haushalt lebenden Personen ab 18 
Jahren. Für im Haushalt lebende Personen kann alternativ eine Untersuchungs-
bescheinigung einer/-s niedergelassenen Ärztin/Arztes eingereicht werden. Eine 
Kostenübernahme der Stadt Oberhausen ist in diesem Fall nicht möglich.   

9. Nachweis über den Erste-Hilfe-Kurs am Kind nach den Vorgaben der Unfallkasse, 
10. Nachweis der Infektionsschutzbelehrung, 
11. Bei Bedarf der Nachweis der erfolgreichen Teilnahme am Sprachkurs B2,  
12. Vorlage einer pädagogischen Konzeption, in der die Durchführung der vorgese-

henen Kindertagebetreuung konkret dargestellt wird. Bei größeren Veränderun-
gen, die die pädagogische Arbeit betreffen (beispielsweise der Zusammenschluss 
zu einer Großtagespflegestelle), ist eine neue Konzeption vorzulegen.   

 
Die Stadt Oberhausen behält sich vor, sofern zur Prüfung erforderlich im Einzelfall 
weitere Unterlagen oder Nachweise einzufordern. 
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(4) Für die erneute Erteilung einer Pflegeerlaubnis ist vorzulegen: 
1. Ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis nach §§ 30 Abs. 5, 30a Abs. 1 

Bundeszentralregistergesetz; bei Kindertagespflege im Haushalt der Kindertages-
pflegepersonen für alle im Haushalt lebenden Personen ab 14 Jahren, 

2. Nachweis über eine amtsärztliche Untersuchung; bei Kindertagespflege im Haus-
halt der Kindertagespflegeperson für alle im Haushalt lebenden Personen ab 18 
Jahren. Für im Haushalt lebende Personen kann alternativ eine Untersuchungs-
bescheinigung einer/-s niedergelassenen Ärztin/Arztes eingereicht werden. Eine 
Kostenübernahme der Stadt Oberhausen ist in diesem Fall nicht möglich.   

3. Nachweis über den Erste-Hilfe-Kurs am Kind nach den Vorgaben der Unfallkasse, 
4. Nachweise über Fortbildungen im Umfang von jährlich mindestens 7 Unterrichts-

einheiten, innerhalb von 5 Jahren Nachweise über Fortbildungen im Umfang von 
mindestens 50 Unterrichtseinheiten.  

(5) Sollte Hilfe zur Erziehung in der Familie der Kindertagespflegeperson in Anspruch 
genommen werden, erfolgt eine Einzelfallentscheidung. In der Vergangenheit bean-
spruchte Hilfen zur Erziehung sollten positiv beendet worden sein. Satz 1 gilt ebenso 
für Hilfen nach § 35a SGB VIII.   

(6) Einer einzelnen Kindetagespflegeperson kann eine Erlaubnis für die Betreuung von 
bis zu fünf gleichzeitig anwesenden Kindern erteilt werden. Die zulässige Anzahl der 
Tageskinder wird anhand der persönlichen Eignung und räumlichen Voraussetzun-
gen im Einzelfall festgelegt. Dabei können auch eigene Kinder zu berücksichtigen 
sein.  

(7)  Nach Erteilung der Pflegeerlaubnis ist die Kindertagespflegeperson gem. § 43 Abs. 3 
S. 6 SGB VIII verpflichtet, die Stadt Oberhausen über wichtige Ereignisse zu unter-
richten, die für die Betreuung des oder der Kinder bedeutsam sind (z.B. tatsächliches 
Ende der Betreuung, Änderung der familiären Verhältnisse, Umzug). 

 
§ 6 

Aufhebung der Pflegeerlaubnis 

 

 Bestehen nach Aufnahme der Kindertagespflegetätigkeit Zweifel an der Eignung ei-
ner Kindertagespflegeperson, prüft die Stadt Oberhausen, ob die Erlaubnis zur Kin-
dertagespflege nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen aufgehoben wird.  

 
§ 7 

Selbstbenannte Kindertagespflegeperson   

 
(1) Bei Benennung einer Person (Verwandte, Freunde, Nachbarn) durch die Erziehungs-

berechtigten, kann der Person eine Erlaubnis zur Kindertagespflege ausschließlich 
für das namentlich benannte Kind erteilt werden. § 5 Abs. 2 und Abs. 3, mit Ausnah-
me der Nr. 2, 4 und 12, gelten entsprechend.  

(2) Die Qualifizierung im Sinne des § 8 muss ab der Betreuung eines zweiten Kindes 
vorliegen.  

 
§ 8 

Erforderliche Qualifikation 

 
(1) Kindertagespflegepersonen müssen zum Nachweis ihrer fachlichen Eignung ein Zer-

tifikat zur Kindertagespflegeperson nach dem DJI-Curriculum bzw. nach dem QHB 
vorlegen.  
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(2)  Ab dem Kindergartenjahr 2022/23 sollen alle Kindertagespflegepersonen, die erstma-
lig diese Tätigkeit aufnehmen, gemäß § 21 Abs. 2 KiBiz über eine QHB-Qualifikation 
verfügen.  

 
§ 9 

Fortbildungen 

 
(1) Innerhalb von 5 Jahren müssen Fortbildungen im Umfang von mindestens 50 Unter-

richtseinheiten absolviert werden. Jährlich müssen mindestens 7 Unterrichtseinheiten 
von der Kindertagespflegeperson der Fachstelle Kindertagespflege nachgewiesen 
werden. Diese sind Voraussetzung für die Neuerteilung einer Pflegeerlaubnis gem. § 
43 SGB VIII.  

(2) Die Teilnahme an einer Fortbildung zum Thema „Kinderschutz - § 8a SGB III“ ist für 
alle Kindertagespflegepersonen einmal innerhalb von fünf Jahren verpflichtend.  

(3) Der Erste-Hilfe-Kurs am Kind wird innerhalb der laufenden Pflegeerlaubnis (5 Jahre) 
einmalig als Fortbildung anerkannt.  

(4) Die Vorlage der Nachweise über die Teilnahme an Fortbildungen/Erste-Hilfe-Kurs-am 
Kind liegen in der Verantwortung der Kindertagespflegeperson. Nicht vorgelegte 
Nachweise können zur Nichterteilung bzw. zur Aufhebung der Pflegeerlaubnis führen.  

 
§ 10 

Räumliche Voraussetzungen 

 
(1) Kindertagespflege kann im Haushalt der Kindertagespflegeperson, in anderen geeig-

neten Räumen oder im Haushalt der Erziehungsberechtigten ausgeübt werden.   
(2) Sollte es sich bei den „anderen geeigneten Räumen“ um angemietete oder im eige-

nen Eigentum stehenden Wohnraum oder Gewerberäume handeln, die ausschließ-
lich zur Betreuung in Kindertagespflege genutzt werden, so ist der Bereich Bauord-
nung der Stadt Oberhausen zu involvieren und eine Genehmigung auf Nutzungsän-
derung zu beantragen.  

(3) Für die Nutzung von Räumen für eine Großtagespflege ist der Bereich Bauordnung 
der Stadt Oberhausen zu involvieren und eine Genehmigung auf Nutzungsänderung 
zu beantragen.  

(4) Soll die Betreuung im Rahmen von Kindertagespflege in Räumlichkeiten einer Kinder-
tageseinrichtung stattfinden, so sind der Landschaftsverband Rheinland (LVR) und 
die Heimaufsicht des städtischen Bereichs 3-1/Kinder, Jugend und Familie einzube-
ziehen.  

(5) Sollten zwei Kindertagespflegestellen in unmittelbarer räumlicher Nähe zueinander 
betreuen, ist eine klare räumliche und personelle Abgrenzung dieser beiden Kinder-
tagespflegestellen notwendig, um das Erfordernis einer Betriebserlaubnis nach § 45 
SGB VIII auszuschließen.  

(6) Näheres zu den räumlichen Voraussetzungen ist der Anlage 1 dieser Satzung zu 
entnehmen. 

 
§ 11 

Einsatz von Praktikant*innen 

 
(1) Vor der Aufnahme von Praktikant*innen ist die Mitteilung an die Fachstelle Kinderta-

gespflege der Stadt Oberhausen über folgende Angaben erforderlich: 
 Persönliche Daten (Name, Adresse, Geburtsdatum) 
 Institutionelle Anbindung (Name der Schule) 
 Zeitraum des Praktikums  
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 Zeitliche Anwesenheit des/der Praktikant*in in der Kindertagespflegestelle 
(2) Von dem/der Praktikant*in muss ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis und 

eine Untersuchungsbescheinigung einer/-s niedergelassenen Ärztin/Arztes vorgelegt 
werden. Dies gilt nicht für Schülerpraktikant*innen, die ein bis zu dreiwöchiges Prakti-
kum absolvieren, sofern sie nur unter Aufsicht der Kindertagespflegeperson arbeiten.  

(3) Die Aufsichtspflicht ist keinesfalls auf Praktikant*innen übertragbar. 
(4) Bei einem Praktikum ohne institutionelle Anbindung, sind Fragen des Versicherungs-

schutzes von der Kindertagespflegeperson zu klären.  
 

§ 12 

Kinderschutz 

 
(1) Die Kindertagepflegeperson hat gem. § 43 Abs. 3 SGB VIII das Jugendamt der Stadt 

Oberhausen frühzeitig über Auffälligkeiten und/oder wichtige Ereignisse, die das Kin-
deswohl betreffen, zu informieren.  

(2) Die Teilnahme an der Fortbildung „Kinderschutz – § 8a SGB VIII“ ist alle fünf Jahre 
nachzuweisen. 

(3) Die genaue Vorgehensweise bei Anhaltspunkten für eine Kindeswohlgefährdung rich-
tet sich nach der Anlage 2 dieser Satzung.  

 
§ 13  

Infektionsschutz und hygienische Standards 

 

(1) Das Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Men-
schen (Infektionsschutzgesetz – IfSG) ist in seiner gültigen Fassung bindend.  

(2) Die Kindertagespflegepersonen sind als selbstständig Tätige selbst dafür zuständig, 
die für Ihre Arbeit wesentlichen Inhalte des Infektionsschutzgesetzes zu kennen. 

(3) Bei der Verwertung von Lebensmitteln oder bei einer Versorgung mit Essen sind die 
Vorgaben der Lebensmittelhygiene zu beachten.  

 
§ 14 

Laufende Geldleistung 

 
(1) Wenn die Voraussetzungen für eine Förderung nach den §§ 23 und 24 SGB VIII vor-

liegen und die Stadt Oberhausen örtlich zuständig ist, ist der geeigneten Kinderta-
gespflegeperson eine laufende Geldleistung zu gewähren.  

(2) Der Umfang der laufenden Geldleistung richtet sich nach § 23 Abs. 2 SGB VIII sowie 
den nachfolgenden Bestimmungen. 

(3) Die Höhe der Geldleistung richtet sich gemäß Anlage 3 dieser Satzung nach der ver-
einbarten wöchentlichen Betreuungszeit des Kindes und der Qualifikation der Kinder-
tagespflegeperson. Die Auszahlung erfolgt als Pauschale monatlich pro Kind. Die ers-
te Auszahlung der Pauschale erfolgt zum frühestmöglichen Zeitpunkt; die weiteren 
Zahlungen erfolgen jeweils für den laufenden Monat im Voraus.  

(4) Jegliche Veränderungen, die Einfluss auf die Zahlung haben können (insbes. Ände-
rung des Betreuungsumfangs, tatsächliches Ende der Betreuung, Ausfallzeiten), sind 
der Fachstelle Kindertagepflege der Stadt Oberhausen unverzüglich schriftlich mitzu-
teilen. Bei Veränderungen werden die Zahlungen angepasst.  

(5) Betreuungsstunden über die Stundenpauschale von bis zu 45 Stunden wöchentlich 
hinaus, werden stündlich abgerechnet. Werden genau 60 Stunden Betreuung wö-
chentlich benötigt, setzt sich der Betrag durch zwei Stundenpauschalen zusammen 
(z.B. 45+15).  



Satzung der Stadt Oberhausen über die Kindertagespflege vom 01.07.2021 

7 

(6) Die monatliche Geldleistung beinhaltet gem. § 24 Abs. 3 Nr. 6 KiBiz zusätzlich min-
destens 1 Stunde pro Betreuungswoche für mittelbare Bildungs- und Betreuungsar-
beit für jedes der Kindertagespflegeperson zugeordnete Kind, um der Kindertages-
pflegeperson eine qualitative Vor- und Nachbereitungszeit des Betreuungsverhältnis-
ses, Bildungsdokumentation und Elterngespräche zu ermöglichen.   

(7)  Die monatliche Geldleistung wird gem. § 24 Abs. 3 Nr. 7 KiBiz bereits während der 
Eingewöhnungszeit entsprechend der vereinbarten wöchentlichen Betreuungszeit 
gezahlt.  

(8) Gemäß § 24 Abs. 3 Nr. 9 wird die Höhe der laufenden Geldleistung analog zu § 37 
KiBiz, unter Berücksichtigung der tatsächlichen Kostenentwicklung, jeweils zum Be-
ginn eines Kindergartenjahres angepasst. 

(9)  Die Auszahlung der Geldleistung erfolgt an die Kindertagespflegeperson. Im Rahmen 
eines Anstellungsverhältnisses kann die Kindertagespflegeperson ihre Ansprüche 
gegenüber der Stadt Oberhausen an ihren Anstellungsträger abtreten. Dies erfolgt in 
Form einer Abtretungserklärung. Die Voraussetzungen des § 22 Absatz 6 KiBiz sind 
einzuhalten.  

(10) Die im Vertretungsstützpunkt tätige Kindertagespflegeperson erhält monatlich einen 
Pauschalbetrag. Die Höhe des Pauschalbetrags ist der Anlage 3 dieser Satzung zu 
entnehmen. Sollte die Kindertagespflegeperson Räumlichkeiten anmieten, gilt § 18 
dieser Satzung entsprechend.  

(11) Die laufende Geldleistung umfasst gem. § 23 Abs. 2 SGB VIII 
a) Die Erstattung angemessener Kosten für den Sachaufwand 
b) Einen Betrag zur Anerkennung der Förderungsleistung  
c) Die Erstattung nachgewiesener Aufwendungen für Beiträge zu einer Unfallversi-

cherung 
d) Die hälftige Erstattung nachgewiesener Aufwendungen zu einer angemessenen 

Rentenversicherung sowie Krankenversicherung/Pflegeversicherung. 
(12) Die Erstattung der jeweiligen Beiträge zur Unfall-, Kranken-, Pflege- und Rentenversi-

cherung erfolgt auf Antrag der Kindertagespflegeperson. Ein Antrag kann pro Monat 
oder für einen längeren Zeitraum gestellt werden.  

(13) Ein Anspruch auf (anteilige) Erstattung der Beträge der Unfall-, Kranken-, Pflege- und 
Rentenversicherung besteht nur für Zeiten, in denen ein Betreuungsverhältnis und ein 
Anspruch auf die laufende Geldleistung besteht. 

(14) Das Ende der Zahlung der laufenden Geldleistung richtet sich nach § 4. Sollten in 
einem privatrechtlichen Vertrag zwischen der Kindertagespflegeperson und den Er-
ziehungsberechtigten andere Kündigungsfristen vereinbart worden sein, hat dies auf 
die Einstellung der Zahlungen seitens der Stadt Oberhausen keine Auswirkungen. 

(15)  Werden gesetzliche Vorgaben oder Bestimmungen dieser Satzung von der Kinderta-
gespflegeperson nicht beachtet oder liegen die Anspruchsvoraussetzungen nicht 
mehr vor, prüft die Stadt Oberhausen eine Einstellung oder Rückforderung der Geld-
leistung. 

 

§ 15 

Betreuung von Kindern mit Förderbedarf 

 
(1)  Kindertagespflegepersonen, die Kinder mit Behinderungen oder Kinder, die von we-

sentlichen Behinderungen bedroht sind, betreuen, und bei denen dies von einem 
Träger der Eingliederungshilfe festgestellt wurde, erhalten nach Maßgabe der Anlage 
3 dieser Satzung die doppelte Pauschale. Das Betreuungssetting wird um einen Be-
treuungsplatz reduziert. Vorausgesetzt wird die Vernetzung der Kindertagespflege-
person mit relevanten Akteuren (Therapeuten, Kinderärzten, Teilnahme an Arbeits-
kreisen).  
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(2) Die doppelte Pauschale steht unter der Bedingung, dass die Kindertagespflege-
person über eine zusätzliche Qualifikation nach den gültigen Empfehlungen des Mi-
nisteriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-
Westfalen zur Betreuung von Kindern mit Behinderung oder mit drohender Behinde-
rung verfügt oder mit einer solchen begonnen hat.  

 

§ 16 

Zeitlich flexible Angebotsformen 

 
(1) Bei regelmäßiger Betreuung von Kindern nach 17:00 Uhr und vor 07:00 Uhr sowie an 

Feiertagen und an Wochenenden wird auf Antrag eine Pauschale von 45,00 € pro 
Kind pro Monat an die Kindertagespflegeperson gezahlt.  

(2) Die Pauschale wird erst ab Eingang des Antrags von der Stadt Oberhausen ausge-
zahlt, eine rückwirkende Zahlung ist nicht möglich.  

(3) Bei einer Über-Nacht-Betreuung werden in der Zeit von 22:00 bis 05:00 insgesamt 5 
Betreuungsstunden angerechnet.  

(4) Für zeitlich flexible Betreuungsangebote kann Kindertagespflege im Haushalt des/der 
Erziehungsberechtigten des Tageskindes erfolgen. Die Förderung dieser Kinderta-
gespflege durch die Stadt Oberhausen erfolgt nur, wenn die Person im Sinne des § 
43 SGB VIII geeignet ist und alle Voraussetzungen für eine Pflegeerlaubnis erfüllt. § 5 
Abs. 2, 3, 4 und 5 gelten entsprechend.  

 

§ 17 

Ausfallzeiten von Kindertagespflegepersonen und Tageskindern 

 
(1) Zur Sicherstellung der Betreuungskontinuität auch im Vertretungsfall durch die Stadt 

Oberhausen gem. § 23 Abs. 4 SGB VIII wird entweder seitens der Fachstelle Kinder-
tagespflege eine Vertretung organisiert, ein Vertretungsstützpunkt (sofern die Kinder-
tagespflegeperson diesem angeschlossen ist) genutzt oder ein Zuschuss in Form ei-
ner monatlichen Pauschale für die Anstellung einer eigenen Vertretungskraft durch 
die Kindertagespflegeperson gewährt. Kindertagespflegepersonen können auch eine 
Vertretung im Rahmen ihres Netzwerkes untereinander organisieren.  

(2) Kindertagespflegepersonen in Oberhausen, die eine Vertretungskraft anstellen, erhal-
ten eine pauschale Vergütung. Die Höhe des monatlichen Pauschalbetrags ist der 
Anlage 3 zu entnehmen. Damit sind alle Ansprüche der Kindertagespflegeperson ge-
genüber der Stadt Oberhausen abgegolten. Eine erforderliche Vertretung wird in der 
Regel durch die Kindertagespflegeperson sichergestellt.  

(3) Bei urlaubs- und krankheitsbedingtem Ausfall der Kindertagespflegeperson von bis zu 
30 Tagen, ausgehend von einer 5-Tage-Woche, im Kindergartenjahr wird die monat-
liche Geldleistung weitergezahlt. Darüber hinaus wird die monatliche Geldleistung für 
weitere 10 Tage, ausgehend von einer 5-Tage-Woche, bei krankheitsbedingtem Aus-
fall der Kindertagespflegeperson weitergezahlt, für erforderliche Vertretung kommt in 
diesen 10 Tagen die Kindertagespflegeperson finanziell auf. 

 (4) Darüberhinausgehende Ausfallzeiten ab dem 31. bzw. 41. Ausfalltag der Kinderta-
gespflege-person führen zur Rückforderung der laufenden Geldleistung. Die Ausfall-
zeiten sind der Fachstelle Kindertagespflege der Stadt Oberhausen jährlich bis zum 
31.08. anhand eines von der Kindertagespflegeperson und den Erziehungsberechtig-
ten unterschriebenen Vordrucks einzureichen. 

(5) Gesetzliche Feiertage werden nicht als Ausfalltage angerechnet. Heiligabend und 
Silvester zählen jeweils als halbe Ausfalltage.  
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(6) Kindertagespflegepersonen sprechen ihre Urlaubszeiten gem. § 23 Abs. 2 KiBiz 
rechtzeitig mit den Erziehungsberechtigten ab, so dass diese in der Lage sind, dies 
bei ihrer eigenen Urlaubsplanung zu berücksichtigen.   

(7) Die Kindertagespflegeperson reicht der Fachstelle Kindertagespflege der Stadt Ober-
hausen den mit den Erziehungsberechtigten abgestimmten Urlaubsplan für das 
Folgejahr bis zum 30.11. ein.  

(8) Wird eine planbare Vertretung benötigt, ist eine Mitteilung spätestens acht Wochen 
vor Vertretungsnotwendigkeit an die Fachstelle Kindertagespflege der Stadt Ober-
hausen erforderlich. 

(9) Ein sonstiger Vertretungsfall ist der Fachstelle Kindertagespflege der Stadt Oberhau-
sen unverzüglich, möglichst vor Betreuungsbeginn mitzuteilen. 

(10) Ein Ausfall der Kindertagespflegeperson – gleich aus welchem Grund - ist der Fach-
stelle Kindertagespflege der Stadt Oberhausen umgehend mitzuteilen.  

(11) Fällt die Kindertagespflegeperson über einen Zeitraum von mehr als acht Wochen 
aus, so wird die Vermittlung einer neuen Kindertagespflegeperson geprüft und die 
Zahlung der Geldleistung eingestellt.  

(12) Krankheitsbedingte und sonstige Abwesenheitszeiten des Kindes, die einen zeitlichen 
Umfang von bis zu 8 aufeinander folgenden Wochen nicht überschreiten, werden im 
Sinne von § 24 Abs. 3 Nr. 8 KiBiz weiter vergütet. Darüberhinausgehende Fehlzeiten 
werden nicht entgolten. Die Abwesenheit eines Kindes, die über 4 zusammenhän-
gende Wochen hinausgeht, ist umgehend mitzuteilen.  

 
§ 18 

Mietkostenzuschuss 

 

(1) Bei angemieteten Räumen, die ausschließlich der Kindertagesbetreuung dienen, wird 
ein Mietzuschuss in Höhe von 60,00 € pro Monat und Betreuungsplatz, den ein 
Oberhausener Kind belegt, gezahlt. Höchstgrenze für den Mietzuschuss ist die tat-
sächliche Kaltmiete. Die Vorlage des Mietvertrags ist erforderlich.  

(2) Ein Mietzuschuss wird nicht gezahlt, wenn die Kindertagespflegeperson Eigentümer 
oder Miteigentümer der Räumlichkeiten ist.  

(3) Die Auszahlung erfolgt nach Antragstellung ab dem folgenden Monat. Eine rückwir-
kende Zahlung ist nicht möglich.  

 
§ 19 

Fahrtkosten 

 

Kindertagespflegepersonen, die Tageskinder im Rahmen der ergänzenden Kindertagespfle-
ge betreuen, die nachweislich zu oder von einer Kindertageseinrichtung bzw. zur oder von 
der Ganztagsschule gebracht bzw. geholt werden müssen, erhalten eine monatliche Fahrt-
kostenpauschale in Höhe von 30,00 €.  
 

§ 20 

Elternbeiträge 

 

(1) Für die Inanspruchnahme von Angeboten der Kindertagespflege werden die Erzie-
hungsberechtigten im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen gemäß § 90 Abs. 1 
SGB VIII i. V. m. § 51 KiBiz zu den Kosten der Kindertagespflege herangezogen. 

(2) Die Höhe des sogenannten Elternbeitrags ergibt sich aus der „Satzung der Stadt 
Oberhausen über die Erhebung von Elternbeiträgen für Kindertageseinrichtungen und 
Kindertagespflege“ in der jeweils geltenden Fassung.  
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§ 21 

 Private Zuzahlungen 

 
(1) Zusätzliche Zahlungen der Erziehungsberechtigten an die Kindertagespflegeperso-

nen sind gemäß § 51 Abs. 1 KiBiz gesetzlich ausgeschlossen.  
(2) Ein angemessenes Essensgeld darf durch die Kindertagespflegeperson erhoben wer-

den. Die Höhe des Essensgeldes sollte sich in der Regel nach dem in den städti-
schen Kindertageseinrichtungen erhobenen Betrag richten. 

 
§ 22 

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt zum 01.08.2021 in Kraft. Die bisherigen Rahmenbedingungen zur Förde-
rung der Kindertagespflege in der Stadt Oberhausen vom 01.01.2018 werden durch die Sat-
zung ersetzt und treten gleichzeitig außer Kraft. 
 
 
Anlagen:  

• Anlage 1: Leitfaden für Raumstandards in der Kindertagespflege 
• Anlage 2: Leitfaden zum § 8a SGB VIII für die Kindertagespflege 
• Anlage 3: Finanzielle Förderung der Kindertagespflege 


